
Merkblatt zu Lohnabrechnung 
wurde aktualisiert 
In Liechtenstein sind grund -
sätzlich sämtliche Arbeitgeber 
verpflichtet, die gesetzlichen 
 Sozialversicherungsbeiträge wie 
AHV-IV-FAK, ALV, Pensions-
kasse usw. sowie die Lohnsteu-
erabzüge abzurechnen und ab-
zuführen. Des Weiteren besteht 
unter Umständen die Pflicht, 
eine Nicht- und/oder Betriebs-
unfallversicherung abzuschlies-
sen, die Hälfte der obligatori-
schen Krankenpflegeversiche-
rung («Krankenkassenprämie») 
zu vergüten sowie eine Kran -
kentaggeldversicherung abzu-
schliessen. Hierbei gelten ver-
schiedene Voraussetzungen. So 
müssen beispielsweise die AHV-
Beiträge nur bis 65 Jahre gezahlt 
werden, eine Nichtbetriebsun-
fallversicherung ist erst ab acht 
Stunden Arbeitsleistung pro 
Woche zwingend abzuschlies-
sen und Pensionskassenbeiträge 
müssen erst ab 14 700 Jahres-
einkommen bezahlt werden. 

Im Zuge der Einführung des 
Elterngeldes ab 1. Januar 2026 

wird neu ein Beitrag der Arbeit-
nehmer und Arbeitnehmerin-
nen von 0,2 % an die FAK ein-
geführt, bei gleichzeitiger Sen-
kung des Beitragssatzes für das 
Krankentaggeld. Die Höhe des 
Beitragssatzes für die Kranken-
taggeldversicherung wird indi-
viduell über die Krankentag-
geldversicherung des Arbeitge-
bers berechnet. Bei Bezug von 
bezahlter Elternzeit bleibt der 
Beschäftigungsgrad unverän-
dert. Der Arbeitgeberbeitrag 
wird daher weiterhin in voller 
Höhe gemäss den gesetzlichen 
Bestimmungen entrichtet. 

Wer eine Reinigungsfach-
kraft oder eine Hilfe für Garten-
arbeiten im Teilzeitpensum an-
gestellt hat, weiss, dass die kor-
rekte Abrechnung der Sozial- 
und Steuerabgaben herausfor-
dernd ist. Insbesondere bei der 
Anstellung von nur sehr kleinen 
Pensen, wie beispielsweise ei-
ner Reinigungskraft, die nur 
 einen Tag in der Woche be-
schäftigt wird, erscheint der 

Aufwand für eine korrekte Ab-
rechnung hoch. 

Merkblatt soll  
Abhilfe schaffen 
Das Ministerium für Gesell-
schaft und Justiz hat in Zusam-
menarbeit mit den zuständigen 
Stellen bereits in den Vorjahren 
ein Merkblatt betreffend die 
Lohnabrechnung bei Teilzeit -
arbeit und/oder bei gelegentli-
chen Erwerbstätigkeiten ausge-
arbeitet. Das für das Jahr 2026 
aktualisierte Merkblatt ist nun 
auf der Homepage des Ministe-
riums unter «www.regierung.li/ 
merkblatt-lohnabrechnung» 
verfügbar. Dieses Merkblatt 
wird jährlich überprüft und im 
Bedarfsfall angepasst, sodass 
den Bürgerinnen und Bürgern 
stets eine aktuelle Version zur 
Verfügung steht. Zudem wird 
den Bürgern und Bürgerinnen 
ein Muster für eine Lohnab-
rechnung zur Verfügung ge-
stellt, um die Abrechnung in 
der Praxis zu erleichtern. (ikr)


